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Über 800 Millionen Kubikmeter Re-
gen fallen jährlich auf den Rhein-
Sieg-Kreis. Der überwiegende Teil
verdunstet oder versickert im unver-
siegelten Boden, doch ein erhebli-
cher Teil wird auf Dachflächen, Plät-
zen oder Straßen gefaßt und zu ho-
hen Kosten abgeleitet und gereinigt.
Störungen des Wasserhaushalts
waren und sind die Folge. Große
Mengen von Regenwasser senken
die Leistungsfähigkeit unserer Klär-
anlagen, verursachen in unseren
oberirdischen Gewässern chemi-
sche und biologische Belastungen
und führen zu örtlichen Hochwasser-
verschärfungen.

Daher sollen versiegelte Flächen nur
dort an den Kanal angeschlossen
werden, wo eine stärkere Ver-
schmutzung oder fehlende andere
Ableitungsmöglichkeiten dies erfor-
dern. In allen anderen Fällen sind die
Niederschlagswässer von den
Kanalnetzen fernzuhalten und einer
Versickerung oder einem Oberflä-
chengewässer zuzuführen.

In Neubaugebieten müssen bereits
frühzeitig die Weichen hierzu in der
Bauleitplanung gestellt werden.
Dabei sind die Möglichkeiten der
Versickerung abzuklären und geeig-
nete Flächen hierfür vorzusehen.

VVVVVorwortorwortorwortorwortorwort
VVVVVorwortorwortorwortorwortorwort

Auch in bestehenden Baugebieten,
kann durch die Entsiegelung von Flä-
chen  mit anschließender Versicke-
rung ein wertvoller Beitrag für eine
sinnvolle Regenwasserbewirtschaf-
tung geleistet werden.

In der täglichen Praxis mit der de-
zentralen Niederschlagswasser-
beseitigung ist erkennbar, dass ein
großes Informationsbedürfnis über
die  technischen Möglichkeiten der
Versickerung bei den Bürgern,
Ingenieurbüros und Kommunen be-
steht.

Die vom Rhein-Sieg-Kreis herausge-
gebene Broschüre soll dazu dienen,
den Interessierten einen Überblick
über die Gesamtproblematik und
wertvolle Ratschläge zu geben und
alle Betroffenen anregen, sich über
das Thema Regenwasserbewirt-
schaftung zu informieren.

(Michael Jaeger) (Dr. Helmut Hoffmann)
Umweltdezernent Leiter des Amtes für

Gewässerschutz und
Abfallwirtschaft
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GrundsätzeGrundsätzeGrundsätzeGrundsätzeGrundsätze
1.1.1.1.1. Grundsätze für die VGrundsätze für die VGrundsätze für die VGrundsätze für die VGrundsätze für die Versickerungersickerungersickerungersickerungersickerung

Um eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser durchführen zu kön-
nen, muss der Untergrund versicke-
rungsfähig (siehe Tabelle 1) sein. Als
schlecht versickerungsfähig gilt ein
Boden, der einen Wasserdurch-
lässigkeitsbeiwert (Kf-Wert) von
<5 x 10-6 m/s aufweist. Bei einem
Wasserdurchlässigkeitswert (Kf-
Wert) von > 5 x 10-3 m/s ist eine
Versickerung nicht mehr zulässig, da
hierbei die Mindestverweilzeit im
Untergrund unterschritten wird und
somit die notwendige Reinigung
des Niederschlagswassers nicht
mehr erfolgen kann.

Im Einzelfall, z. B. bei schwierigen
Bodenverhältnissen, kann ein Bo-
dengutachten erforderlich sein, um
die genaue Dimensionierung der Ver-
sickerungsanlage und den Betrieb
sicherzustellen. Man sollte hierbei
beachten, dass die Versickerungs-
anlage ohne Störungen funktioniert
und ein dauerhafter Betrieb sicher-
gestellt wird.

Die Versickerung von Niederschlags-
wasser setzt voraus, dass der Bo-
den wasseraufnahmefähig ist und
ein ausreichender Abstand von der
Grundwasseroberfläche (Grund-
wasserabstand) besteht. In Abhän-
gigkeit vom höchstens natürlichen
Grundwasserstand können folgende
Versickerungsmethoden zum Ein-
satz kommen, wobei immer der kri-
tische Abstand maßgebend ist:

Im Vorfeld ist abzuklären, ob das
Grundstück, auf dem die Versicke-
rung stattfinden soll, frei von Belas-
tungen bzw. Altablagerungen ist,
damit durch die Einleitung des Nie-
derschlagswassers keine Schad-
stoffe in das Grundwasser eingetra-
gen werden.

Erkenntnisse über Altablagerungen/
Altlasten erhalten Sie beim Amt für
Gewässerschutz und Abfall-
wirtschaft, Sachgebiet Altlasten.

1.21.21.21.21.2 GrundwasserabstandGrundwasserabstandGrundwasserabstandGrundwasserabstandGrundwasserabstand 1.31.31.31.31.3 Altablagerungen /Altablagerungen /Altablagerungen /Altablagerungen /Altablagerungen /
AltlastenAltlastenAltlastenAltlastenAltlasten

1.11.11.11.11.1 VVVVVersickerungsfähigersickerungsfähigersickerungsfähigersickerungsfähigersickerungsfähig-----
keit des Untergrun-keit des Untergrun-keit des Untergrun-keit des Untergrun-keit des Untergrun-
des/Bodengutachtendes/Bodengutachtendes/Bodengutachtendes/Bodengutachtendes/Bodengutachten

VVVVVersickersickersickersickersickerungsmethodeerungsmethodeerungsmethodeerungsmethodeerungsmethode Sohlabstand (m)Sohlabstand (m)Sohlabstand (m)Sohlabstand (m)Sohlabstand (m) Flurabstand (m)Flurabstand (m)Flurabstand (m)Flurabstand (m)Flurabstand (m)

Flächenversickerung > 1,0 > 1,5

Mulde, Mulden-Rigole > 1,0 > 1,5

Rigolen, Rohrrigolen > 1,0 > 2,0

Sickerschacht > 1,5 > 2,5

sonstige Prüfung im Einzelfall Prüfung im Einzelfall

Tabelle 1
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2. Auflage 2001 – Niederschlagswasser
herausgegeben vom Rhein-Sieg-Kreis  Der Landrat
in Zusammenarbeit mit

VBB THISSEN
Am Waldessaum 2
51545 Waldbröl
Tel. (0 22 91) 80 97-00
Fax (0 22 91) 80 97-09
www.vbb-thissen.de

Herstellung von anzeigengetragenen und -freien
Informations- und Imagebroschüren
Aktuelle Informationen und Publikationen für

öffentliche Verwaltungen
Krankenhäuser und Kliniken
Industrie- und Handelskammern
Kreishandwerkerschaften
Fachhochschulen

Universitäten
Bundeswehr
ndustrieunternehmen
Flughäfen

GrundsätzeGrundsätzeGrundsätzeGrundsätzeGrundsätze

Ein Großteil des Kreisgebietes ist als
Wasserschutzzonen ausgewiesen.
Diese gliedern sich in die Schutz-
zonen III, II und I, die teilweise noch
in A und B unterteilt sind. Die
Schutzzone III ist der äußerste Be-
reich des Wassereinzugsgebietes
und die Schutzzone I der direkte
Fassungsbereich des Wasserwer-
kes.

Ob sich Ihr Grundstück in einer Was-
serschutzzone befindet, können Sie

der beiliegenden Wasserschutzzo-
nenkarte (siehe Seite 8) entnehmen
oder beim Amt für Gewässerschutz
und Abfallwirtschaft sowie bei den
jeweiligen Wasserwerksbetreibern
(siehe Seite 33) erfahren.

In Wasserschutzgebieten gelten für
die Beseitigung von Niederschlags-
wasser die besonderen Anforderun-
gen in den jeweiligen Schutzgebiets-
verordnungen.

In den Wasserschutzzonen III, III A
und III B sowie in den Zonen II A
und B der Talsperreneinzugsgebiete
kann die Versickerung von nicht bzw.
schwach belastetem Nieder-
schlagswasser über eine

Flächenversickerung

Muldenversickerung

Mulden-/Rigolenversickerung

mit jeweils mindestens 20 cm Mut-
terboden als oberste Schicht erfol-
gen.

Die Versickerung von belastetem
Niederschlagswasser ist verboten.
In der Wasserschutzzone II und I der
Grundwassereinzugsgebiete ist eine
Versickerung von Niederschlags-
wasser ebenfalls verboten. Über die
Zulässigkeit der Versickerung von
Niederschlagswasser über Unter-
grundverrieselungsanlagen und
Rigolenversickerungen entscheidet
die Untere Wasserbehörde im Ein-
zelfall.

Der Betrieb von Sickerschäch-
ten ist aufgrund der geringen
Reinigungsleistung für die im
Niederschlagswasser mitge-
führten Stoffe nach den
Schutzzonenverordnungen
verboten.

Sickerbecken eines Baumarktes in Troisdorf

1.41.41.41.41.4 WWWWWasserschutzzonenasserschutzzonenasserschutzzonenasserschutzzonenasserschutzzonen
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GrundsätzeGrundsätzeGrundsätzeGrundsätzeGrundsätze

Die Möglichkeiten der Versickerung
stehen in Abhängigkeit zur Belas-
tung des anfallenden Nieder-
schlagswassers. In der Regel kann
nur nicht belastetes bzw. nur
schwach belastetes Niederschlags-

Niederschlagswasser     gilt als     nichtnichtnichtnichtnicht
belastetbelastetbelastetbelastetbelastet,,,,,     wenn es von folgenden
Flächen stammt

Fuß-, Rad- und Wohnwege

Dachflächen in Wohn- und
Mischgebieten

Hofflächen in Wohngebieten
(wenn Fahrzeugwäschen ver-
boten sind)

Garagenzufahrten bei Einzel-
hausbebauung (wenn Fahr-
zeugwäschen verboten sind).

Niederschlagswasser gilt als
schwach belastetschwach belastetschwach belastetschwach belastetschwach belastet, wenn es von
folgenden Flächen stammt

Befahrbare Flächen mit schwa-
chem Kfz-Verkehr (z.B. Wohn-
straßen mit Park- und Stellplät-
zen)

Einkaufsstraßen und Marktplät-
ze

Zwischengemeindliche Stra-
ßen- und Wegeverbindungen

Dachflächen in Gewerbe- und
Industriegebieten

Hof- und Verkehrsflächen in
Misch-, Gewerbe- und Indus-
triegebieten mit geringem Kfz-
Verkehr, ohne Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen
und ohne sonstigen Beeinträch-
tigungen der Niederschlags-
wasserqualität

landwirtschaftliche Hofflächen

Start- und Landebahnen von
Flughäfen ohne Winterbetrieb
(Enteisung)

Niederschlagswasser gilt als belas-belas-belas-belas-belas-
tettettettettet, wenn es von folgenden Flächen
stammt

Flächen, auf denen mit wasser-
gefährdenden Stoffen sowie
Jauche, Gülle, Stalldung oder
Silage umgegangen wird (z.B.
Lager-, Abfüll und Umschlag-
plätze)

Flächen mit starkem Kfz-Ver-
kehr (z.B. Haupt- und Fernver-
kehrsstraßen und Großpark-
plätze)

belastete Hof- und Verkehrs-
flächen in Misch-, Gewerbe-
und Industriegebieten

Flächen mit großen Tieran-
sammlungen (Viehhaltungs-
betriebe, Reiterhöfe, Schlacht-
höfe)

Start- und Landebahnen von
Flughäfen im Winterbetrieb

Verkehrsflächen von Abwasser-
behandlungs- und Abfallent-
sorgungsanlagen

Gleisanlagen

Grundsätzlich bedarf die Einleitung
von Niederschlagswasser in den
Untergrund einer Prüfung durch die
Untere Wasserbehörde. In den
meisten Fällen ist eine wasser-
rechtliche Erlaubnis gemäß §§ 2, 3
und 7 des Wasserhaushaltsgeset-
zes erforderlich, die durch die zu-
ständige Untere Wasserbehörde er-
teilt wird.

wasser versickert werden. Belaste-
tes Niederschlagswasser kann nur
im Ausnahmefall und nach geson-
derter Behandlung versickert wer-
den.

1.51.51.51.51.5 Belastungsgrad des NiederschlagswassersBelastungsgrad des NiederschlagswassersBelastungsgrad des NiederschlagswassersBelastungsgrad des NiederschlagswassersBelastungsgrad des Niederschlagswassers

Ingenieurgesellschaft mbH
Projektsteuerung, Umweltplanung, Tiefbau
Charleviller Platz 29
53 879 Euskirchen
Telefon 0 22 51 · 10 54-0
Fax 0 22 51 · 10 54-10
info@spitz-consult.de
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Flächen-Flächen-Flächen-Flächen-Flächen- Mulden-Mulden-Mulden-Mulden-Mulden- Rigolen-Rigolen-Rigolen-Rigolen-Rigolen- Sicker-Sicker-Sicker-Sicker-Sicker- GewässerGewässerGewässerGewässerGewässer

versickerungversickerungversickerungversickerungversickerung versickerungversickerungversickerungversickerungversickerung versickerungversickerungversickerungversickerungversickerung schachtschachtschachtschachtschacht

Außerhalb von WAußerhalb von WAußerhalb von WAußerhalb von WAußerhalb von Wasserschutzgebieten!asserschutzgebieten!asserschutzgebieten!asserschutzgebieten!asserschutzgebieten! X

Unbelastetes NiederschlagswasserUnbelastetes NiederschlagswasserUnbelastetes NiederschlagswasserUnbelastetes NiederschlagswasserUnbelastetes Niederschlagswasser X

Fuß-, Rad- und Wohnwege X X X 3 X

Dachflächen in Wohn- und Mischgebieten X X X 3 X

nicht befahrbare Hofflächen in Wohngebieten X X X 3 X

Garagenzufahrten bei Einzelhausbebauung X X X 3 X

Schwach belastetes NiederschlagswasserSchwach belastetes NiederschlagswasserSchwach belastetes NiederschlagswasserSchwach belastetes NiederschlagswasserSchwach belastetes Niederschlagswasser

Befahrbare Flächen mit schwachem Kfz-Verkehr X X - - X

Einkaufsstraßen und Marktplätze X X - - X

Zwischengemeindliche Straßen- und
Wegeverbindungen X X - - X

Dachflächen in Gewerbe- und Industriegebieten X X X - X 1

Hof- und Verkehrsflächen in Misch-. Gewerbe-
und Industriegebieten mit geringem Kfz-Verkehr,
ohne Umgang mit wassergefährdenden Stoffen X X - - X 1

Landwirtschaftliche Hofflächen X X - X

Belastetes NiederschlagswasserBelastetes NiederschlagswasserBelastetes NiederschlagswasserBelastetes NiederschlagswasserBelastetes Niederschlagswasser

Flächen, auf denen mit wassergefährdenden
Stoffen sowie Jauche, Gülle, Stalldung oder - - - - X 1,2
Silage umgegangen wird

Flächen mit starkem Kfz-Verkehr X 1,3 X 1,3 - - X 1

belastete Hof- und Verkehrsflächen in Misch-,
Gewerbe- und Industriegebieten - - - - X 1

Flächen mit großen Tieransammlungen - - - - X 1

Gleisanlagen X 1,3 X 1,3 - - X 1

GrundsätzeGrundsätzeGrundsätzeGrundsätzeGrundsätze
Möglichkeiten der Versickerung von Niederschlagswasser in Abhängigkeit vonMöglichkeiten der Versickerung von Niederschlagswasser in Abhängigkeit vonMöglichkeiten der Versickerung von Niederschlagswasser in Abhängigkeit vonMöglichkeiten der Versickerung von Niederschlagswasser in Abhängigkeit vonMöglichkeiten der Versickerung von Niederschlagswasser in Abhängigkeit von
seiner Beschaffenheit je nach Ursache und Herkunftseiner Beschaffenheit je nach Ursache und Herkunftseiner Beschaffenheit je nach Ursache und Herkunftseiner Beschaffenheit je nach Ursache und Herkunftseiner Beschaffenheit je nach Ursache und Herkunft

XXXXX zulässigzulässigzulässigzulässigzulässig
----- nicht zulässignicht zulässignicht zulässignicht zulässignicht zulässig
11111 Absetzeinrichtung erforderlichAbsetzeinrichtung erforderlichAbsetzeinrichtung erforderlichAbsetzeinrichtung erforderlichAbsetzeinrichtung erforderlich
22222 Öl- /Benzinabscheider erforderlichÖl- /Benzinabscheider erforderlichÖl- /Benzinabscheider erforderlichÖl- /Benzinabscheider erforderlichÖl- /Benzinabscheider erforderlich
33333 nur im Ausnahmefall zulässignur im Ausnahmefall zulässignur im Ausnahmefall zulässignur im Ausnahmefall zulässignur im Ausnahmefall zulässig

Die Bemessung der Versickerungs-
anlagen erfolgt nach dem Arbeits-
blatt A 138 der Abwassertechni-
schen Vereinigung (ATV/DVWK).

1.61.61.61.61.6 Bemessungs-Bemessungs-Bemessungs-Bemessungs-Bemessungs-
grundlagengrundlagengrundlagengrundlagengrundlagen

Tabelle 2
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AnlagenAnlagenAnlagenAnlagenAnlagen
22222 Anlagen zur NiederschlagswasserbeseitigungAnlagen zur NiederschlagswasserbeseitigungAnlagen zur NiederschlagswasserbeseitigungAnlagen zur NiederschlagswasserbeseitigungAnlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung

2.12.12.12.12.1 FlächenversickerungFlächenversickerungFlächenversickerungFlächenversickerungFlächenversickerung

BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung

Bei der Flächenversickerung wird
das Niederschlagswasser ohne
technische Versickerungsanlage
abgeleitet und schadlos, großflä-
chig zur Versickerung gebracht.

Das heißt, das auf der Fläche selbst
anfallende Niederschlagswasser
wird direkt über einen durchlässigen
Belag versickert wie z. B. bei einer
mit s. g. “Ökopflaster” befestigten
Parkplatzfläche oder das von be-
nachbarten versiegelten Flächen an-
fallende Niederschlagswasser (z. B.
Hausdach) wird ohne Zwischen-
speicherung flächenhaft in den Un-
tergrund abgeleitet. Hierbei ist si-
cherzustellen, dass das Nieder-
schlagswasser ohne Beeinträchti-
gung Dritter auf dem eigenen Grund-
stück versickert.

Flächenversickerung am Beispiel
einer Parkplatzgestaltung

Zeichnung einer Flächenversickerung

Der Fachhandel bietet eine Reihe ver-
schiedener wasserdurchlässiger
Beläge wie z. B. Rasengittersteine,
großfugig verlegtes Pflaster, Schot-
ter oder offenporiges Pflaster zur
Befestigung von Stellplätzen und
Hofflächen an. Daneben besteht
auch die Möglichkeit, diese Flächen
mit Schotter oder Magerrasen zu be-
festigen.

In Wasserschutzzonen ist die direk-
te Versickerung des auf befahrba-
ren Flächen anfallenden Nieder-
schlagswasser über Schotter oder
s.g. “Ökopflaster” nur im Einzelfall
und in Abstimmung mit der Unte-
ren Wasserbehörde zulässig.

2.1.12.1.12.1.12.1.12.1.1   Direkte V   Direkte V   Direkte V   Direkte V   Direkte Versickerungersickerungersickerungersickerungersickerung
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AnlagenAnlagenAnlagenAnlagenAnlagen

Für die großflächige Versickerung
des z. B. auf dem Hausdach anfal-
lenden Niederschlagswassers darf
das Grundstück kein großes Gefälle
aufweisen und die für eine Versicke-
rung zur Verfügung stehende Fläche
muss mindestens doppelt so groß
wie die bebaute/versiegelte Fläche
sein.

Vorteil hierbei ist die Versickerung
über die belebten Bodenflächen
(Mutterboden), da in den obersten
20 cm ein starker Abbau von im Re-
genwasser befindlichen Schadstof-
fen stattfindet. Weitere Vorteile sind
der geringe Unterhaltungsaufwand
und ein geringer Arbeitsaufwand zur
Erstellung der Versickerung. Eine
wasserrechtliche Erlaubnis zum Ver-
sickern des anfallenden Nieder-
schlagswassers ist für diese Art der
Versickerung nicht erforderlich.

Nachteil der Flächenversickerung ist
ein teilweise sehr großer Flächen-
bedarf. Ohne hydrogeologischen
Nachweis müssen mindestens
200 % der befestigten angeschlos-
senen Fläche zur Verfügung stehen.
Die Flächenversickerung sollte da-
her nur bei günstigen Untergrundver-
hältnissen (bis zu einem Kf-Wert von
5 x 10-5) hergestellt werden.

2.1.22.1.22.1.22.1.22.1.2    V    V    V    V    Versickerung auf benachbarten Flächenersickerung auf benachbarten Flächenersickerung auf benachbarten Flächenersickerung auf benachbarten Flächenersickerung auf benachbarten Flächen

AS =verfügbare Versickerungs-
fläche in m²

Ared =angeschlossene Flächen
in m²

rT(n) =Regenspende für den
Rhein-Sieg-Kreis
115 l/(s x ha) x 2,254 =
259 l/(s x ha)
Dauer des Bemessungs-
regens T = 10 min
Häufigkeit n = 0,2

kf =Durchlässigkeitsbeiwert
der gesättigten Zone in
m/s
(Anwendbar bis zu einem
kf Wert von 0,000025 m/s)

Diagramm 1:

Formel 1:Formel 1:Formel 1:Formel 1:Formel 1:

BerechnungBerechnungBerechnungBerechnungBerechnung

Beispiel:Beispiel:Beispiel:Beispiel:Beispiel:

Zu entwässernde Fläche 100 m2,
Regenspende für den Rhein-Sieg-
Kreis 115 l/(s x ha) x 2,254 = 259 l/
(s x ha), Durchlässigkeitsbeiwert der
gesättigten Zone 1 x 10-4 m/s

Es ergibt sich somit eine erforderli-
che Fläche von 107 m2.

In dem nachfolgenden Diagramm 1
ist beispielhaft aufgeführt, welche
erforderliche Sickerflächen (As) sich
bei einem Bemessungsregen von
259 l/(s x ha) ergeben.



12

AnlagenAnlagenAnlagenAnlagenAnlagen

BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung

Bei der Muldenversickerung wird
das Niederschlagswasser zeitweise
gespeichert und über die belebten
Bodenzonen (in der Regel 20 cm
stark) in den Untergrund versickert.
Hierbei kann die Versickerungsrate
geringer sein als der Niederschlags-
zufluss.

Mulden sollten so bemessen sein,
dass sie nur kurzzeitig unter Einstau
stehen, da sonst die Gefahr der
Verschlickung bzw. Verdichtung der
Anlage besteht. Große, lange Mul-
den sollten bei vorhandenem Gelän-
degefälle durch Bodenschwellen
unterbrochen sein.

Sollte die Sickerfähigkeit der Anla-
ge nachlassen, so kann diese in den
meisten Fällen durch einfache
Auflockerungsarbeiten wiederherge-
stellt werden.

neu erstellte Muldenversickerung eines Wohnhauses

2.22.22.22.22.2 MuldenversickerungMuldenversickerungMuldenversickerungMuldenversickerungMuldenversickerung

Vorteil der Muldenversickerung sind
die geringen Herstellungskosten und
die Wartungsfreundlichkeit. Die bi-
ologische Reinigungsleistung ist bei
einer Muldenversickerung sehr gut,
da die Versickerung über die beleb-
ten Bodenschichten erfolgt. Die Mul-
denversickerung kann ohne Ein-
schränkungen auch in den Wasser-
schutzzonen III, III A und III B sowie
in den Wasserschutzzonen II A und
II B der Talsperreneinzugsgebiete
errichtet werden.

Muldenversickerung

Nachteil ist ein relativ großer Flächen-
bedarf (bis zu 10 % der angeschlos-
senen Fläche).
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BerechnungBerechnungBerechnungBerechnungBerechnung

Bei der Berechnung ist darauf zu
achten, dass zuerst die Dauer des
Bemessungsregens T zu berechnen
ist (Formel 2).

Anschließend ergibt sich das not-
wendige Speichervolumen der Mul-
de aus:

Formel 2:Formel 2:Formel 2:Formel 2:Formel 2:

Diagramm 2:

Diagramm 3:

In den Diagrammen 2 und 3 sind
beispielhaft aufgeführt, welche er-
forderliche Muldengröße sich bei ei-
nem Bemessungsregen von 115 l/
(s x ha) ergibt.

Vs = erforderliches Mulden-
volumen in m

3

As = verfügbare Versickerungs-
fläche in m

2

Ared = angeschlossene Flächen in
m

2

r15(1) = Regenspende für den
Rhein-Sieg-Kreis
115 l/(s x ha)

kf = Durchlässigkeitsbeiwert
der gesättigten Zone
= 5 x 10-5 m/s (für die be-
lebte Bodenzone)

T = Errechnete Dauer des
Bemessungsregens in min

Formel 3:Formel 3:Formel 3:Formel 3:Formel 3:
Vs = 2,57 x 10-4 x (Ared+As) x r15(1) x T/(T+9) - As x T x 60 x kf/2
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BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung

Bei der Mulden-/Rigolenversicke-
rung wird das anfallende Nieder-
schlagswasser oberflächig zuerst in
eine ausgebildete Mulde geleitet.
Nach Passage der belebten Mutter-
bodenschicht gelangt das Nieder-
schlagswasser in den künstlich er-
richteten Kieskörper. Der Kies-
körper der Rohrversickerung sollte
an den Seiten und nach oben mit
einem Geotextil umgeben werden,
um ein Eindringen von Fremdstoffen
zu verhindern und einer Durchwur-
zelung vorzubeugen.

Der Vorteil der Mulden-/Rigolenver-
sickerung liegt in der sehr guten bi-
ologischen Reinigungsleistung, in
dem guten Ableitungsvermögen, in
der Wartungsfreundlichkeit und in
der Tatsache, dass sie ohne Ein-
schränkungen auch in den Wasser-
schutzzonen III, III B und III A sowie
in den Wasserschutzzonen II A und
II B der Talsperreneinzugsgebiete
errichtet werden kann.

Nachteilig sind ein relativ großer
Flächenbedarf, ein hoher Arbeitsauf-
wand und höhere Kosten gegenü-
ber der Muldenversickerung.

2.32.32.32.32.3 Mulden-/RigolenversickerungMulden-/RigolenversickerungMulden-/RigolenversickerungMulden-/RigolenversickerungMulden-/Rigolenversickerung

BerechnungBerechnungBerechnungBerechnungBerechnung

Die Mulde ist mindestens für ein
einjähriges Regenereignis (115 l/
s x ha) auszulegen. Dies entspricht
einem notwendigen Stauvolumen
von ca. 1,0 m³ je 100 m² ange-
schlossene Fläche (Ared) Die Rigole
ist für ein 5-jähriges Regenereignis
(205 l/s x ha) entsprechend Kapitel
3.4 zu bemessen.

BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung

Bei der Rigolenversickerung wird
das Niederschlagswasser direkt in
den Kieskörper eingeleitet (z.B. ober-
flächlich wie bei einer Mulden- /Rigo-
lenversickerung). Die Rigole wird bei
schlecht wasserdurchlässigen Bö-
den (Wasserstauer) verwendet, um
die darunter liegenden, gut durch-
lässigen Bodenschichten (Was-
serleiter) zu erreichen. Bei der Erstel-
lung der Rigolen ist darauf zu ach-

2.42.42.42.42.4 Rigolen / RohrrigolenversickerungRigolen / RohrrigolenversickerungRigolen / RohrrigolenversickerungRigolen / RohrrigolenversickerungRigolen / Rohrrigolenversickerung

ten, dass das Niederschlagswasser
gleichmäßig über die gesamte Flä-
che verteilt wird.

Bei der Rohrrigolenversickerung
wird das Niederschlagswasser über
ein perforiertes Rohr in einen Kies-
körper eingeleitet. Hierbei ist zu be-
achten, dass der Rohrdurchmesser
300 mm betragen sollte und ein
Absetzbecken/Schlammfang (Be-
messung nach DIN 1999) oder eine
Filtereinrichtung der Versickerung

vorzuschalten ist, um die im Nie-
derschlagswasser mitgeführten un-
gelösten Stoffe zurückzuhalten.

Der Kieskörper der Rohrversickerung
sollte an den Seiten und nach oben
mit einem Geotextil umgeben wer-
den, um ein Eindringen von Fremd-
stoffen zu verhindern und einer
Durchwurzelung vorzubeugen.

AnlagenAnlagenAnlagenAnlagenAnlagen
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Der Vorteil der Rohrrigolenversi-
ckerung ist, dass das Grundstück
fast uneingeschränkt weiter genutzt
werden kann. Es ist aber zu beach-
ten, dass die Fläche oberhalb der
Rigole nicht befestigt oder überbaut
werden darf.

Nachteilig wirkt sich aus, dass die
biologische Reinigungsleistung der
Rigolenversickerung gering ist, da
die Versickerung nicht über belebte
Bodenschichten erfolgt. Weitere
Nachteile sind der hohe Arbeitsauf-
wand, die hohen Kosten und die
begrenzte Wartung der Anlage. Soll-
te die Versickerungsfähigkeit der
Anlage nachlassen, ist diese nur
bedingt wiederherzustellen.

Im Diagramm 4 ist beispielhaft auf-
geführt, wie die erforderliche Länge
einer Rigole bei einem Bemes-
sungsregen r = 115 l, der Sohlbreite
b = 1,0 m und der nutzbaren Höhe
h = 1,0 m sein muss.

Alle anderen Möglichkeiten der Nie-
derschlagswasserversickerung sind
Kombinationen aus den vorgenann-
ten Beispielen, wobei die Berech-
nung sich nach der entsprechenden
Anlagenart richtet.

b = Sohlbreite in m
h = nutzbare Höhe in m
s = Speicherkoeffizient/Poren-

anteil der Kiesfüllung
kf = Durchlässigkeitsbeiwert der

gesättigten Zone in m/s
Ared = angeschlossene Flächen in

m²
r15(1)= Regenspende für den

Rhein-Sieg-Kreis 115 l/(s x
ha)

Formel 4:Formel 4:Formel 4:Formel 4:Formel 4:

Formel 5:Formel 5:Formel 5:Formel 5:Formel 5:

T = Errechnete Dauer des Be-
messungsregens

L = Länge der Rigole
kf = Durchlässigkeitsbeiwert der

gesättigten Zone in m/s
b = Sohlbreite in m
h = nutzbare Höhe in m
s = Speicherkoeffizient/Poren-

anteil der Kiesfüllung =
0,35

Anschließend ergibt sich die not-
wendige Länge der Rigolenversicke-

Diagramm 4

Rigolenversickerung mit Kiesummantelung

BerechnungBerechnungBerechnungBerechnungBerechnung

rung aus Formel 5.
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Für unverschmutztes Niederschlags-
wasser ist die Schachtversickerung
grundsätzlich und im Einzelfall zu-
lässig. Ein Einsatz von Sicker-
schächten darüber hinaus ist be-
denklich und zu vermeiden. Der Er-
richtung von Sickerschächten sollte
grundsätzlich nur dann zugestimmt
werden, wenn alle anderen Metho-
den der Versickerung wie auch eine
ortsnahe Einleitung in ein oberirdi-
sches Gewässer nicht in Betracht
kommen.

Bei einem Sickerschacht wird das
Niederschlagswasser in einem
durchlässigen Schacht zwischen-
gespeichert und verzögert an den
Untergrund abgegeben. Der Sicker-
schacht wird auf das zu speichern-
de Volumen bemessen.

Der Sickerschacht wird in der Re-
gel aus Betonringen aufgebaut, die
mit einer Kiespackung umgeben
sind. In den Sickerschacht ist ein
mindestens 0,5 m hohe Sand-
schicht als Filter einzubringen.

In dem nachfolgenden Diagramm 5
ist beispielhaft aufgeführt, wie groß
das Speichervolumen des Sicker-
schachtes mit einem Durchmesser
von 1,5 m bei einem Bemessungs-
regen von r = (115 l / s x ha) anzu-
setzen ist.

Alle anderen Möglichkeiten der Nie-
derschlagswasserversickerung sind
Kombinationen aus den vorgenann-
ten Beispielen, wobei die Berech-
nung sich nach der entsprechenden
Anlagenart richtet.

2.52.52.52.52.5 SickerschächteSickerschächteSickerschächteSickerschächteSickerschächte

a = Abstand von Einlauf bis
max. Stauhöhe

D = Schachtdurchmesser
DB = Baugrubendurchmesser
HB = Baugrubenhöhe
HS = Höhe der Sickerringe

hr = Höhe der Reinigungs-
schicht

lS = Grundwasserabstand
t = Einlauftiefe
z = Stauhöhe im Sickerschacht

Diagramm 5
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Um einen ordnungsgemäßen Be-
trieb von Versickerungsanlagen si-
cherzustellen, sollten die folgenden
Hinweise berücksichtigt werden:

Bei allen Versickerungsanlagen
ist darauf zu achten, dass der
Bereich bzw. das Grundstück
frei von Belastungen/Altabla-
gerungen ist.

Im Bereich von Versickerungs-
anlagen dürfen keine Recyc-
lingmaterialien, Schlakken,
Aschen eingebaut werden.

Bei befestigten Flächen (Fahr-
flächen, Parkplätze), die an eine
Versickerung angeschlossen
sind, dürfen im Winter keine
Streusalze verwendet werden.
Ebenso ist der Einsatz von
Pflanzenschutz- oder Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln ver-
boten. Das Waschen von Fahr-
zeugen in diesen Bereichen ist
ebenfalls verboten.

Wassergefährdende Stoffe
dürfen im Einzugsgebiet von
Versickerungsanlagen nicht
gelagert bzw. verwendet wer-
den.

Bei unterirdischen Versicke-
rungsanlagen (Rigolen-/Rohrri-
golenversickerung) ist das an-
fallende Niederschlagswasser
vor der Einleitung in die Anla-
ge in einem Absetzbecken/
Schlammfang oder einer Filter-
einrichtung vorzureinigen, um
die im Niederschlagswasser
befindlichen Stoffe zurückzu-
halten.

Bei der Erstellung von Sicker-
mulden, Mulden/Rigolen, Ri-
golen, Rohrrigolen ist darauf zu
achten, dass im Bereich der
Versickerungsanlagen keine
tiefwurzelnden Sträucher bzw.
Bäume gepflanzt werden.

Bei der Erstellung von Sicker-
mulden ist eine Schutz vor
Auskolkungen (Ausspülungen)
einzurichten.

Bei allen Anlagenarten ist dar-
auf zu achten, dass ein Min-
destabstand von 2 m von der
Grundstücksgrenze einzuhal-
ten ist, um Feuchtigkeitsschä-
den auf den Nachbargrundstü-
cken zu vermeiden.

2.62.62.62.62.6 Bauliche und betriebliche Hinweise zu VBauliche und betriebliche Hinweise zu VBauliche und betriebliche Hinweise zu VBauliche und betriebliche Hinweise zu VBauliche und betriebliche Hinweise zu Versickerungsanlagenersickerungsanlagenersickerungsanlagenersickerungsanlagenersickerungsanlagen

Des weiteren ist darauf zu ach-
ten, dass der Abstand der Ver-
sickerungsanlagen von unter-
kellerten Gebäuden mindes-
tens 6 m betragen sollte. Bei
wasserdicht ausgebildeten
Kellern oder bei entsprechen-
den Schutzmaßnahmen an
den baulichen Anlagen kann
der Abstand in eigener Verant-
wortung verringert werden.

Der Mindestabstand zum
höchsten Grundwasserstand
muss mindestens 1 m betra-
gen. Hierbei ist die Schwan-
kung des Grundwasserspie-
gels zu berücksichtigen (bei
Hochwasser steigt der Grund-
wasserspiegel ebenfalls an).

Bei der Erstellung der Anlagen
ist darauf zu achten, dass der
Untergrund nicht durch die
Bautätigkeiten oder sonstige
Einflüsse verdichtet wird.

Es ist darauf zu achten, dass
im Bereich der Versickerungs-
anlage keine Baumaterialien,
Abfälle oder wassergefähr-
denden Stoffe gelagert wer-
den.

Bei allen Anlagen ist darauf zu ach-
ten, dass sie regelmäßig vom Ei-
gentümer gewartet werden.
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Einleitung in OberflächengewässerEinleitung in OberflächengewässerEinleitung in OberflächengewässerEinleitung in OberflächengewässerEinleitung in Oberflächengewässer

Die zunehmende Flächenversiege-
lung und die Erweiterung der Kanal-
netze haben dazu geführt, dass die
Fließgewässer in Siedlungsgebieten
immer weniger über natürliche Zu-
flüsse oder Einleitungen gespeist
werden. Daraus ergibt sich zumin-
dest in den Sommermonaten ein
zeitweises Trockenfallen einzelner
Bachabschnitte mit einhergehenden
Beeinträchtigungen von Flora und
Fauna.

In dieser Situation kann es aus
wasserwirtschaftlicher Sicht vom
Grundsatz her nur von Vorteil sein,
wenn unbelastetes bzw. gering be-
lastetes Niederschlagswasser von
Dachflächen oder wenig befahrenen
versiegelten Flächen in oberirdische
Gewässer eingeleitet wird.

Folgende Voraussetzungen sind je-
doch zu erfüllen:

keine hydraulische Überlastung
des Gewässers durch die Ein-
leitmenge

33333 Einleitung von Niederschlagswasser in OberflächengewässerEinleitung von Niederschlagswasser in OberflächengewässerEinleitung von Niederschlagswasser in OberflächengewässerEinleitung von Niederschlagswasser in OberflächengewässerEinleitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer

naturnahe Gestaltung der Ein-
leitstelle zur Vermeidung von
Beeinträchtigungen des natür-
lichen Umfeldes

Sicherung der Böschung durch
standortgerechte Bepflanzung

Rückstausicherung

ggf. Reinigung/Klärung des
Niederschlagswassers vor der
Einleitung unter Berücksichti-
gung der Nutzung der zu ent-
wässernden Fläche

Die Möglichkeiten zur Erfüllung die-
ser Voraussetzungen werden von der
Unteren Wasserbehörde im Erlaub-
nisverfahren geprüft. Die Umset-
zung der zum Schutz des Wohls der
Allgemeinheit notwendigen bauli-
chen Maßnahmen wird durch Ne-
benbestimmungen in der wasser-
rechtlichen Erlaubnis (siehe Kapi-
tel 7) sichergestellt.



DIPL.-ING.  HORST KLEINFELD  VDI
INGENIEURBÜRO

FÜR TIEFBAU UND VERMESSUNG

53359 RHEINBACH TEL. (0 22 26) 48 14
EICHENDORFFWEG 14 FAX (0 22 26) 1 20 41
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NiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzung

In der Bundesrepublik werden pro
Kopf ca. 130 bis 150 l Trinkwasser
pro Person und Tag verbraucht.
Durch Regenwassernutzungsan-
lagen kann der Trinkwasserver-
brauch um etwa 50 Liter täglich
gesenkt werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, den Ver-
brauch von Trinkwasser in privaten
Haushalten zu senken, ohne auf die
gewohnte Bequemlichkeit zu ver-
zichten. In unseren Haushalten wer-
den enorme Mengen hochwertigen
Trinkwassers zu Zwecken verwen-
det, die ohne Einschränkung auch
durch Regenwasser erfüllt werden
können. An erster Stelle ist die
Toilettenspülung zu nennen. Der Hy-
giene bei der WC-Benutzung tut es
keinen Abbruch, wenn statt kristall-
klarem Trinkwasser, in einem Vor-
ratsspeicher gesammeltes Regen-
wasser für die Spülung des Be-
ckens sorgt. Mit geringen Ein-
schränkungen, auf die noch im Ein-

4.4.4.4.4. NiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzung

Von Dachflächen aufgefangenes
Regenwasser enthält relativ wenig
Feststoffe, die die Regenwasseran-
lage verstopfen könnten. Sie sollten
daher als Auffangflächen bevorzugt
werden.

Alle gebräuchlichen Dachmaterialien
sind bei der Nutzung von Dachab-
laufwasser geeignet. Bei Metall-
dächern kann im Ablaufwasser ein
erhöhter Metallgehalt festgestellt
werden. Für die Toilettenspülung
kann das Wasser jedoch bedenken-
los verwendet werden.

4.14.14.14.14.1 AuffangflächenAuffangflächenAuffangflächenAuffangflächenAuffangflächenzelnen eingegangen wird, kann Re-
genwasser für die Waschmaschine
und verschiedene Reinigungs-
zwecke im Haushalt eingesetzt wer-
den. Für Gartenbesitzer ist es nichts
neues Regenwasser zum Gießen zu
verwenden. Fast jeder Hobbygärtner
hat bereits eine Regentonne aufge-
stellt. Das hierin gesammelte Was-
ser bekommt den Pflanzen wesent-
lich besser als das kalte und oft sehr
kalkhaltige Nass aus der Leitung.
Ganz zu schweigen von den enor-
men Kosten, die das Bewässern
eines großen Gartens mit Trinkwas-
ser verursacht.

Im Rahmen der “Initiative ökologi-
sche und nachhaltige Wasserwirt-
schaft NRW” besteht die Möglich-
keit den Einbau einer Regenwasser-
nutzungsanlage mit bis zu 3.000 DM
bzw.1.500 EUR pro Anlage durch
das Land fördern zu lassen (siehe
Kapitel 8).

Ingenieurbüro

Dobelmann + Kroke GmbH
Beratende Ingenieure

Telefon: (02 28) 8 30 05-  0
Telefax: (02 28) 8 30 05-20

E-Mail: info@dobelmann-kroke.de
http: / /www.dobelmann-kroke.de

Kanalisation   Verkehrsanlagen
Regenwasserbehandlung und -bewirtschaftung
Kommunale Dienstleistungen
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1 Auffangfläche

2 Filter vor dem Speicher

3 beruhigter Zulauf

4 Speicher

5 Überlauf in Versickerungsanlage

6 Saugleitung (schwimmende
Entnahme)

7 Füllstandserfassung

8 Anlagensteuerung

9 Leerrohr

10 Hauswasserstation

11 Trinkwassernachspeisung mit freiem
Auslauf nach DIN 1988
(EN 806)

12 Leitungsnetz und Entnahmestelle

13 Wasserzwischenzähler (I) für
Brauchwassermessung

14 Wasserzwischenzähler (II) für
nicht anrechenbare Trinkwasser-
zuspeisung

Beim Einsatz von Regenwasser
reicht die Palette von der einfachen
Regentonne, in der man die Gieß-
kanne füllt, bis hin zu Zisternen und
Kellertanks, die mit Pumpen und
Verteilersystemen ausgerüstet, für
die problemlose Belieferung ver-
schiedener Zapfstellen sorgen.

Die Regenwasserspeicher dienen
sowohl der Bevorratung als auch der
Reinigung des Regenwassers. Der
Aufstellungsort sollte so gewählt
werden, dass das gespeicherte
Wasser gegen starke Wärme-
wirkung, Frost sowie Lichteinfall
geschützt ist.

Jeder Regenwasseranlage ist vor
dem Speicher ein Filter einzubauen.
So können Verunreinigungen (z.B.
Blätter, Blüten, Moose, Sand), die
Funktionsstörungen in der Anlage
hervorrufen oder die Wasserqualität
verschlechtern können, vor der
Regenwassernutzungsanlage ent-
fernt werden. Der Filter muss gut
zugänglich und einfach zu reinigen
sein. Hierzu werden vom Fachhan-
del verschiedene Filtersysteme zum
Einbau in das Fallrohr vom Dach,
bzw. vor oder in den Regenwasser-
speicher angeboten. Auf eine wei-

4.24.24.24.24.2 RegenwassernutzungsanlageRegenwassernutzungsanlageRegenwassernutzungsanlageRegenwassernutzungsanlageRegenwassernutzungsanlage

tere Behandlung des aufgefangenen
Regenwassers kann im Allgemei-
nen verzichtet werden.

Zur Förderung des Brauchwassers
aus dem Regenwasserspeicher
sollten außerhalb des Speichers
aufgestellte, selbstansaugende
Pumpen (“Hauswasserwerk”) ver-
wendet werden. Der Einsatz von ein-
fachen Tauchpumpen ist nur bei ei-
ner reinen Gartenbewässerung zu
empfehlen.

Im Laufe von längeren Schönwetter-
perioden kann der Vorrat an Regen-
wasser im Speicher zu Ende gehen.
Damit dann Toilette und Waschma-
schine weiter benutzt werden kön-
nen, muss der Regenwasserspei-
cher mit Trinkwasser nachgefüllt
werden.

Zum Schutz der öffentlichen
Trinkwasserversorgung ist
eine direkte Verbindung der
Leitungssysteme für Trinkwas-
ser und Brauchwasser (Regen-
wasser) verboten.     Auch der Ein-

bau von Rückschlagventilen, Rohr-
trennern oder Rohrunterbrechern ist
nicht erlaubt.

Die sicherste Lösung hierfür ist der
sogenannte “freie Auslauf”. Hierbei
endet die Trinkwasserleitung über
einem Trichter, der das Wasser auf-
fängt und im freien Gefälle (druck-
los) in den Speicher ableitet. Der
Abstand vom Trichter zur Trinkwas-
serentnahmestelle muss mindes-
tens 2,0 cm betragen. Die Trinkwas-
sernachspeisung kann bei Bedarf
von Hand oder durch eine, vom Fach-
handel angebotene, Einrichtung zur
automatischen Nachspeisung erfol-
gen.

Der Regenwasserspeicher ist mit
einem Notüberlauf in den Garten
(oberflächige Ableitung), in eine Ver-
sickerungsanlage oder in die öffent-
liche Kanalisation zu versehen. Es
ist zu beachten, dass das Speicher-
volumen nicht bei der Bemessung
einer Versickerungsanlage angesetzt
werden kann.

NiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzung
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Die optimale Größe des Regenwas-
serspeichers sollte in einem ausge-
wogenen Verhältnis zwischen Re-
genwasserertrag und Regenwas-
serbedarf stehen. Hierzu ist es wich-
tig zu wissen, wieviel Trinkwasser
durch Regenwasser ersetzt werden
soll, und wieviel Regenwasser auf-
gefangen werden kann.

Wieviel Regenwasser sich tatsäch-
lich sammeln lässt, hängt in erster
Linie von der nutzbaren Dachfläche
und der örtlichen Niederschlags-
höhe (siehe Tabelle 1) ab. Unabhän-
gig von der Dachneigung kann stets

4.34.34.34.34.3 Ermittlung der erforderlichen SpeichergrößeErmittlung der erforderlichen SpeichergrößeErmittlung der erforderlichen SpeichergrößeErmittlung der erforderlichen SpeichergrößeErmittlung der erforderlichen Speichergröße

nur die Gesamtwassermenge der
überdachten Grundfläche aufgefan-
gen werden. Je nach Neigung und
Dacheindeckung fließen unter-
schiedliche Wassermengen ab.
Dies wird durch Angabe des Ab-
flussbeiwertes (siehe Tabelle 2) be-
rücksichtigt.

Der Regenwasserertrag kann mit
Hilfe des Formblattes auf Seite 26
ermittelt werden.

Der durchschnittlichen Wasserbe-
darf kann anhand der Personenan-
zahl, die Brauchwasser nutzen und

Jährliche mittlere Niederschlagshöhen im Rhein-Sieg-Kreis (in mm)

Linksrheinisch 650

Niederkassel 650

Sankt Augustin, Siegburg, Troisdorf 700

Lohmar, Hennef, Königswinter, Bad Honnef 800

Eitorf, Windeck 900

Neunkirchen-Seelscheid, Much, Ruppichteroth 900

Tabelle 3

Abflussbeiwerte

geneigtes Dach 0,8 - 0,9

Flachdach 0,6 - 0,8

Gründach 0,3 - 0,5

Asphalt 0,8

Pflaster 0,5

Tabelle 4

der zu bewässernden Gartenfläche
ebenfalls mit Hilfe des Formblattes
ermittelt werden. Die angegebenen
Verbrauchswerte gelten für den
häuslichen Bereich.

Das in dem Regenwasserspeicher
aufgefangene Wasser soll eine län-
gere Schönwetterperiode von ca.
3 Wochen überbrücken können. Das
erforderliche Speichervolumen soll
daher 6 % des durchschnittlichen
jährlichen Wasserbedarfes, maxi-
mal aber 6 % des jährlichen Regen-
wasserertrages entsprechen (siehe
Formblatt).

Die Trennung der Rohrleitungen für
Trink- und Regenwasser ist beson-
ders wichtig. Eine Verunreinigung
des Trinkwassers durch eindringen-
des Regenwasser muss vermieden
werden. Zwischen beiden Lei-
stungssystemen dürfen keine unmit-
telbaren Verbindungen bestehen
oder durch Armaturen zustande
kommen. Dies gilt insbesondere für
die Nachspeisung von Trinkwasser
in den Regenwasserbehälter.

Alle Entnahmestellen für Regenwas-
ser müssen durch Schilder
“K“K“K“K“Kein Tein Tein Tein Tein Trinkwasser!” rinkwasser!” rinkwasser!” rinkwasser!” rinkwasser!” oder     ent-
sprechende Symbole gekennzeich-
net werden um ein Vertauschen zu
vermeiden. Frei zugängliche Entnah-
mestellen für Regenwasser sind
zusätzlich durch einen abnehmba-
ren oder abschließbaren Drehgriff zu
sichern.

4.44.44.44.44.4 SicherheitsbestimmungenSicherheitsbestimmungenSicherheitsbestimmungenSicherheitsbestimmungenSicherheitsbestimmungen

In der Nähe der Trinkwasserhausein-
führung oder am Hauswasserzähler
ist ein Hinweisschild mit folgender
Aufschrift zu installieren:

Achtung!
In diesem Gebäude ist eine

Regenwassernutzungs-
anlage installiert.

Querverbindungen sind
auszuschließen.

Die Installation einer Regenwasser-
nutzungsanlage ist dem örtlichen
Wasserversorgungsunternehmen
anzuzeigen.

Alle Regentonnen, ober- und unter-
irdische Speicher oder Sammelt-
eiche müssen durch Abdeckungen
oder Einzäunungen so gesichert
werden, dass Kleinkinder von Unfäl-
len geschützt sind.

Der Einbau und Betrieb einer Regen-
wassernutzungsanlage bedarf kei-
ner wasserrechtlichen Genehmi-
gung. Bei Planung , Installation und
Betrieb der Anlage sind die gelten-
den Normen, insbesondere die
DIN 1986, DIN 1988 und DIN 1989,
zu beachten.

Gegebenenfalls ist für das Ableiten
von, als Brauchwasser genutztem,
Regenwassers in die kommunale
Kanalisation eine Abwassergebühr
zu zahlen. Informationen hierzu er-
halten Sie bei Ihrem Kommunalen
Ansprechpartner (siehe Seite 34).

4.54.54.54.54.5 AbwasserrechtlicheAbwasserrechtlicheAbwasserrechtlicheAbwasserrechtlicheAbwasserrechtliche
RegelungenRegelungenRegelungenRegelungenRegelungen

NiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzung
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Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens für Regenwasser-Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens für Regenwasser-Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens für Regenwasser-Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens für Regenwasser-Ermittlung des erforderlichen Speichervolumens für Regenwasser-
nutzungsanlagen nach DINnutzungsanlagen nach DINnutzungsanlagen nach DINnutzungsanlagen nach DINnutzungsanlagen nach DIN 19891989198919891989

Ermittlung des jährlichen BetriebswasserbedarfesErmittlung des jährlichen BetriebswasserbedarfesErmittlung des jährlichen BetriebswasserbedarfesErmittlung des jährlichen BetriebswasserbedarfesErmittlung des jährlichen Betriebswasserbedarfes

Ermittlung des RegenwasserertragesErmittlung des RegenwasserertragesErmittlung des RegenwasserertragesErmittlung des RegenwasserertragesErmittlung des Regenwasserertrages

SpeichervolumenSpeichervolumenSpeichervolumenSpeichervolumenSpeichervolumen

NiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzungNiederschlagswassernutzung



Bezugsquelle: Firma Fassbender-Tenten GmbH & Co. KG
Medinghovener Straße · 53347 Alfter

Tel.: 02 28/ 6 48 08-0 · Fax: 02 28/ 6 48 08-43
Info für Planer: Tel.: 07 00/ 50 15 01-50 · Fax: 07 00/ 50 15 01-51

Mehr Info: www.wasser-speicher.de
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Dachbegrünungen sind weitere
Möglichkeiten der Niederschlags-
wasserbeseitigung, da sie den Nie-
derschlagswasserabfluß verzögern
und reduzieren.

Ökologischer NutzenÖkologischer NutzenÖkologischer NutzenÖkologischer NutzenÖkologischer Nutzen

Verbesserung des Kleinklimas

positive Beeinflussung des
Raumklimas

Neuer Lebensraum für Pflanzen
und Tiere und Mensch

Entlastung der Kanalnetze
durch Regenwasserrückhal-
tung

Schutz vor Lärm durch vermin-
derte Schallreflexion und ver-
besserte Schalldämmung

Staub- und Nährstoffbindung
aus Luft und Niederschlägen

Ökonomischer NutzenÖkonomischer NutzenÖkonomischer NutzenÖkonomischer NutzenÖkonomischer Nutzen

Verbesserung der Wohn- und
Lebensqualität

Verlängerte Lebensdauer der
Dachhaut durch Schutz vor Tem-
peratureinflüssen, UV-Strahlung
und Hagelschlag

Einsparung von Energiekosten
durch verbesserte Wärmedäm-
mung

55555 WWWWWeitere Möglichkeiten der Niederschlagswasserbewirtschaftungeitere Möglichkeiten der Niederschlagswasserbewirtschaftungeitere Möglichkeiten der Niederschlagswasserbewirtschaftungeitere Möglichkeiten der Niederschlagswasserbewirtschaftungeitere Möglichkeiten der Niederschlagswasserbewirtschaftung

5.15.15.15.15.1 DachbegrünungenDachbegrünungenDachbegrünungenDachbegrünungenDachbegrünungen 1. Extensive Begrünung:1. Extensive Begrünung:1. Extensive Begrünung:1. Extensive Begrünung:1. Extensive Begrünung:

Die Begrünung kommt mit den na-
türlichen Niederschlägen aus. Eine
zusätzliche Bewässerung ist nur
während der Anwachsphase und
längeren Trockenperioden notwen-
dig (Bepflanzung z. B. mit Mager-
rasen, Wildkräuter).

2. Intensive Begrünung:2. Intensive Begrünung:2. Intensive Begrünung:2. Intensive Begrünung:2. Intensive Begrünung:

Die Begrünung erfordert einen erhöh-
ten Aufwand an Aufbau und Pfle-
ge. Sie muss zusätzlich bewässert
werden (Bepflanzung z.B. mit Stau-
den, Sträuchern und flachwurzeln-
den Bäumen).

Auskünfte zur Konstruktion, Aufbau,
Pflege und Besonderheiten (Gefäl-
le, Statik) erhalten Sie bei den ent-
sprechenden Anbietern bzw. Fach-
planern.

Gründach - Einfamilienhaus in Seelscheid

Reduzierung des Niederschlags-Reduzierung des Niederschlags-Reduzierung des Niederschlags-Reduzierung des Niederschlags-Reduzierung des Niederschlags-
wasserabflusseswasserabflusseswasserabflusseswasserabflusseswasserabflusses

Bei Anschluß des begrünten Da-
ches an eine Versickerungsanlage
kann diese Anlage je nach Aufbau-
dicke der Begrünung und Dach-
neigung kleiner ausgelegt werden.

Hierfür ist die an die Versickerungs-
anlage angeschlossene Fläche um
den, aus der nachfolgenden Tabel-
le 5 ermittelten Prozentsatz zu redu-
zieren.

Im Rahmen der “Initiative ökologi-
sche und nachhaltige Wasserwirt-
schaft NRW” besteht die Möglich-
keit den Einbau einer Regenwasser-
nutzungsanlage mit 30 DM/15 EUR
pro m² durch das Land fördern zu
lassen (siehe Kapitel 8).

Dachneigung > 5 %Dachneigung > 5 %Dachneigung > 5 %Dachneigung > 5 %Dachneigung > 5 %

Aufbaudicke Abflussbeiwert Reduzierung der Fläche um:

> 10 cm 0,7 30 %

Tabelle 5

Dachneigung < 5 %Dachneigung < 5 %Dachneigung < 5 %Dachneigung < 5 %Dachneigung < 5 %

Aufbaudicke Abflussbeiwert Reduzierung der Fläche um:

> 50 cm 0,1 90 %

25 - 50 cm 0,2 80 %

10 - 25 cm 0,3 70 %

< 10 cm 0,5 50 %

WWWWWeitere Möglichkeiteneitere Möglichkeiteneitere Möglichkeiteneitere Möglichkeiteneitere Möglichkeiten
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Auch in einen Teich kann Regenwas-
ser eingeleitet werden. Damit der
Teich immer genügend Wasser
führt, sollte er in diesem Teilbereich
abgedichtet sein. Die Wassertiefe
sollte aber zur Ausbildung eines Bi-
otops und als Gefrierschutz mindes-
tens 80 cm betragen.

Sofern bei einem Teich eine wech-
selfeuchte Zone entsteht, kann der
Teich mit einer Flachwasserzone
ausgebildet werden, die ca. 10 bis
15 % der befestigten Fläche, von der
das Regenwasser eingeleitet wird,
betragen sollte. In diesem Bereich,
welcher nicht abgedichtet werden
darf, hat das Regenwasser die Mög-
lichkeit zu versickern. Die Bemes-
sung dieser Flachwasserzone nach
dem erforderlichen Speichervolumen
erfolgt analog zur Bemessung einer
Muldenversickerungsanlage (siehe
Kapitel 2.2). Der nicht ständig mit
Wasser gefüllte Bereich des Teiches
kann auf das Stauvolumen angerech-
net werden.

Sofern keine derartige Flachwasser-
zone gewünscht wird, muss das
Regenwasser bei starken Regenfäl-
len unschädlich z.B. in den Garten
überlaufen können. Lassen die Platz-
verhältnisse es zu, kann das Regen-
wasser über einen mit Sand gefüll-
ten abgedichteten Graben in den

5.25.25.25.25.2 TTTTTeich oder Biotopeich oder Biotopeich oder Biotopeich oder Biotopeich oder Biotop

HinweiseHinweiseHinweiseHinweiseHinweise

Böschung:
nicht steiler als 1:2 = ca. 27 %

Abdichtung:
wurzelfrei, UV-Lichtbeständig
(z. B. Beton, 0,5 - 1,0 mm star-
ke PVC-Folie)

Teichbepflanzung:
Wasser- und Röhrichtpflanzen

Gartenbepflanzung:
Kalmus, Sumpfriris, Froschlöffel

Teich geleitet werden. Auf einen der-
artigen Sandfilter kann auch verzich-
tet werden. Der Zulauf zum Teich
kann dann mit einem Rohr o.ä. er-
folgen.

VVVVVorteileorteileorteileorteileorteile

relativ großes Speichervermö-
gen

individuelle Gartengestaltung

Lebensraum für Kleinlebewe-
sen

1 Regenfallrohr, 3 Teich, 4 Flachwasserzone,  5 Sand,
6 Abdichtung (keine Abdichtung im Bereich der

Flachwasserzone), 7 Sand-Kies-Gemisch

WWWWWeitere Möglichkeiteneitere Möglichkeiteneitere Möglichkeiteneitere Möglichkeiteneitere Möglichkeiten
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GebührenaspekteGebührenaspekteGebührenaspekteGebührenaspekteGebührenaspekte

Für die Einleitung von Niederschlags-
wasser auf den jeweiligen Grund-
stücken sind mit der Erstellung ei-
ner Anlage zur Versickerung häufig
Kosten und Einschränkungen in der
Grundstücksnutzung verbunden. Es
ergeben sich durch die Versickerung
des Niederschlagswasser jedoch
auch Kostenvorteile.

66666 GebührenaspekteGebührenaspekteGebührenaspekteGebührenaspekteGebührenaspekte

Für Flächen, die nicht an die öffent-
liche Kanalisation angeschlossen
sind, brauchen in der Regel keine,
bzw. nur ermäßigte Niederschlags-
wassergebühren gezahlt werden.
Entsprechende Auskünfte geben die
Städte und Gemeinden bzw. die
Entsorgungsbetriebe (siehe Seite
34).

Zusätzlich können Frischwasser-
gebühren eingespart werden, wenn
der Versickerung eine Regenwasser-
zisterne vorgeschaltet und dieses
Wasser zur Gartenbewässerung
benutzt wird.

Die gezielte Einleitung von Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser
oder in ein Oberflächengewässer
stellt eine Gewässerbenutzung im
Sinne des Wasserhaushaltsgeset-
zes dar.

Zur Gewässerbenutzung muss eine
wasserrechtliche Erlaubnis von der
Unteren Wasserbehörde des Rhein-
Sieg-Kreises eingeholt werden. Für
diese wasserrechtliche Erlaubnis ist
eine Bearbeitungsgebühr zu entrich-
ten.

77777 WWWWWasserrechtliche Erlaubnisasserrechtliche Erlaubnisasserrechtliche Erlaubnisasserrechtliche Erlaubnisasserrechtliche Erlaubnis

Wird Ihr Grundstück erstmals be-
baut, befestigt oder an die öffentli-
che Kanalisation angeschlossen,
erhalten Sie im Baugenehmigungs-
verfahren Auflagen bzw. Hinweise
zur Versickerung des auf dem Grund-
stück anfallenden Niederschlags-
wassers. Nachdem feststeht, was
für eine Anlage für die Versickerung
des anfallenden Niederschlags-
wassers erstellt werden soll, ist mit

7.17.17.17.17.1 VVVVVersickerung bei Neubauvorhaben im Sinne desersickerung bei Neubauvorhaben im Sinne desersickerung bei Neubauvorhaben im Sinne desersickerung bei Neubauvorhaben im Sinne desersickerung bei Neubauvorhaben im Sinne des
§ 51a des L§ 51a des L§ 51a des L§ 51a des L§ 51a des Landeswassergesetzes (Landeswassergesetzes (Landeswassergesetzes (Landeswassergesetzes (Landeswassergesetzes (LWG)WG)WG)WG)WG)

Teilen Sie Ihre Absicht zu versickern
Ihrer Stadt oder Gemeinde bzw.
dem Entsorgungsbetrieb (siehe Sei-
te 34) mit. Sollte es sich bei der von
Ihnen gewählten Versickerungsanla-
ge um eine erlaubnispflichtige An-
lage handeln, ist diese mit dem For-
mular auf Seite 35 und den dazuge-
hörigen Unterlagen beim Rhein-Sieg-
Kreis, Untere Wasserbehörde zu
beantragen.

7.27.27.27.27.2 VVVVVersickerung bei beersickerung bei beersickerung bei beersickerung bei beersickerung bei be-----
stehenden Gebäudenstehenden Gebäudenstehenden Gebäudenstehenden Gebäudenstehenden Gebäuden

Erlaubnisfrei ist die oberflächige Ver-
sickerung ohne Erstellung von ohne
technische Versickerungsanlage
(z.B. Mulden, Rigolen, Sicker-
schacht, Teich mit Flachwasser-
zone). Das Niederschlagswasser
muss vollständig auf dem eigenen
Grundstück versickern, hierzu wird
ein Flächenverhältnis von
befestigt : unbefestigt = 1 : 2 emp-
fohlen (siehe auch Kapitel 3.1).

Auch die Einleitung in ein Oberflä-
chengewässer für Grundstücke, die
direkt an ein Gewässer angrenzen
und deren angeschlossene versie-
gelte Fläche nicht größer als 300 m²
ist, bedarf keiner wasserrechtlichen
Erlaubnis (siehe auch Kapitel 3).

dem Amt für Gewässerschutz und
Abfallwirtschaft (Untere Wasser-
behörde) abzuklären, ob eine was-
serrechtliche Erlaubnis erforderlich
ist. Wenn eine wasserrechtliche Er-
laubnis erforderlich ist, ist diese mit
dem Formular auf Seite 35 und den
dazugehörigen Unterlagen beim
Rhein-Sieg-Kreis, Untere Wasser-
behörde zu beantragen.

WWWWWasserrechtliche Erlaubnisasserrechtliche Erlaubnisasserrechtliche Erlaubnisasserrechtliche Erlaubnisasserrechtliche Erlaubnis
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FörderungFörderungFörderungFörderungFörderung

Das Land NRW bezuschusst im
Rahmen der “Initiative zur ökologi-
schen und nachhaltigen Wasser-
wirtschaft in NRW” Maßnahmen
zum naturnahen Umgang mit Re-
genwasser. Die aktuellen Fördermo-
dalitäten sind im Wasserrundbrief
4 des Ministeriums für Umwelt,
Raumordnung und Landwirtschaft
beschrieben und gelten bis zum
31.12.2004. Der Wassserrundbrief 4
kann kostenfrei beim Umweltminis-
terium NRW oder den Ansprech-
partnern (siehe Seite 34) angefordert
werden. Die entsprechenden An-
tragsformulare für die verschiedenen
Förderbereiche können auch direkt
über das Internet unter: www.munlv.
nrw.de/sites/arbeitsbereiche/boden/
wasserwirtschaft .htm bezogen wer-
den.

Im Förderbereich Nr. 6 geht es um
Entsiegelung, Versickerung, Dach-
begrünung und Regenwasser-
nutzungsanlagen.

Die Entsiegelung Entsiegelung Entsiegelung Entsiegelung Entsiegelung von befestigten
Flächen wird mit einem Regelsatz
von 30 DM/15 EUR pro Quadratme-
ter entsiegelter Fläche gefördert. Bei
einer gezielten Beseitigung des
Niederschlagswassers über eine
Flächen-, Mulden- oder Rigo-Flächen-, Mulden- oder Rigo-Flächen-, Mulden- oder Rigo-Flächen-, Mulden- oder Rigo-Flächen-, Mulden- oder Rigo-
lenversickerunglenversickerunglenversickerunglenversickerunglenversickerung (siehe Kapitel 2)
erfolgt die Bezuschussung in Ab-
hängigkeit von der Größe der
Versickerungsfläche. Der Fördersatz
liegt hier ebenfalls bei 30 DM/
15 EUR pro m² neu gestalteter
Versickerungsfläche.

Wesentliche Voraussetzung ist in
beiden Fällen, dass die Fläche
bislang an eine Mischwasser-

Initiative zur ökologischen und nachhaltigen WInitiative zur ökologischen und nachhaltigen WInitiative zur ökologischen und nachhaltigen WInitiative zur ökologischen und nachhaltigen WInitiative zur ökologischen und nachhaltigen Wasserwirtschaft in NRWasserwirtschaft in NRWasserwirtschaft in NRWasserwirtschaft in NRWasserwirtschaft in NRW

8.8.8.8.8. Förderung durch das Land NRWFörderung durch das Land NRWFörderung durch das Land NRWFörderung durch das Land NRWFörderung durch das Land NRW
kanalisation angeschlossen war.
Von der Förderung ausgenommen
sind Maßnahmen im Rahmen von
Neubauvorhaben, da hierbei ohnehin
die gesetzliche Pflicht zur dezentra-
len Beseitigung des Regenwassers
besteht.

Die Bezuschussung von Dachbe-Dachbe-Dachbe-Dachbe-Dachbe-
grünung grünung grünung grünung grünung und Regenwassernut-Regenwassernut-Regenwassernut-Regenwassernut-Regenwassernut-
zungsanlagen zungsanlagen zungsanlagen zungsanlagen zungsanlagen gilt, anders als bei
Versickerungs- und Entsiegelungs-
maßnahmen, auch für Neubauvor-
haben. Darüber hinaus können Maß-
nahmen an bestehenden Bauvorha-
ben auch dann gefördert werden,
wenn sie an eine Trennkanalisation
angeschlossen sind.

Dachbegrünungen Dachbegrünungen Dachbegrünungen Dachbegrünungen Dachbegrünungen werden mit
einem Fördersatz von 30 DM/15 EUR
pro m² begrünter Fläche bezu-
schusst. Voraussetzung ist, dass
mit dem Dachaufbau ein Abfluss-
beiwert (siehe Kapitel 5.1) von we-
niger als 0,3 erzielt wird. Dabei sind
die Isolier- und Dränschichten, das
Substrat und die Pflanzen för-
derfähig. Nicht bezuschusst wird
hingegen die Dachunterkonstruktion.

RegenwassernutzungsanlagenRegenwassernutzungsanlagenRegenwassernutzungsanlagenRegenwassernutzungsanlagenRegenwassernutzungsanlagen
sind nur dann förderfähig, wenn die
Anlagen Regenwasser zur häusli-
chen Verwendung (WC, Waschma-
schine) sowie zur Gartenbewässe-
rung bereit stellen. Anlagen, die aus-
schließlich der Gartenbewässerung
dienen, sind nicht förderfähig. Die
Anlagen müssen den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik ent-
sprechen, hier insbesondere die
Beachtung der TVO, AVBWasserV,
DIN 1988 und DIN 1989 (siehe Kapi-
tel 4).

Der Fördersatz beträgt bis zu
3.000 DM/1.500 EUR pro Anlage.

Hinweise zur Förderung:Hinweise zur Förderung:Hinweise zur Förderung:Hinweise zur Förderung:Hinweise zur Förderung:

Die entsprechenden Anträge sind
bei der jeweiligen Stadt/Gemeinde
(siehe Seite 34 “Kommunale An-
sprechpartner”) zu stellen.

Falls gleichzeitig Maßnahmen zur
Entsiegelung, Dachbegrünung und
Regenwassernutzung geplant sind,
müssen jeweils einzelne Förderan-
träge gestellt werden.

Bei der Zusammenstellung der
förderungsfähigen Aufwendungen
bleiben Planungskosten und Eigen-
leistungen des Antragstellers unbe-
rücksichtigt. In der Regel wird der
Zuwendungsbescheid die Forde-
rung enthalten, die geplanten Maß-
nahmen innerhalb von 6 Monaten
fertig zu stellen und abnehmen zu
lassen. Zuwendungen werden nur
dann gewährt, wenn mit der zu för-
dernden Maßnahme zum Zeitpunkt
der Bewilligung des Antrags noch
nicht begonnen wurde.

Weitere Einzelheiten zu den genann-
ten und den anderen Förderberei-
chen können dem Wasserrund-
brief 4 entnommen werden oder bei
den auf Seite 34 genannten An-
sprechpartnern in Erfahrung ge-
bracht werden.
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Anschriften WAnschriften WAnschriften WAnschriften WAnschriften Wasserwerksbetreiberasserwerksbetreiberasserwerksbetreiberasserwerksbetreiberasserwerksbetreiber

für die Naafbachtalsperre
Aggerverband
Postfach 34 02 40, 51624 Gummersbach
Tel.: 02261/36-0

für die Wahnbachtalsperre, und die Wasserwerke
Hennefer Siegbogen und
St.Augustin-Meindorf
Wahnbachtalsperrenverband
Postfach 1933, 53709 Siegburg
Tel.: 02241/128-0

für das Wasserwerk Thomasberg
WBV Thomasberg
Siebengebirgsstraße 150, 53639 Königwinter
Tel.: 02244/9219-0

für das Wasserwerk Bad Honnef
Bad Honnef AG
Lohfelder Straße 6, 53604 Bad Honnef
Tel.: 02224/17-0

für das Wasserwerk Eschmar
Stadtwerke Troisdorf
Postfach 1705, 53827 Troisdorf
Tel.: 02241/888-0

für das Wasserwerk Niederkassel
Stadtwerke Niederkassel
Postfach 1220, 53853 Niederkassel
Tel.: 02208/9466-0

Anschriften der WAnschriften der WAnschriften der WAnschriften der WAnschriften der Wasserwerksbetreiberasserwerksbetreiberasserwerksbetreiberasserwerksbetreiberasserwerksbetreiber

für das Wasserwerk Langeler Bogen
RGW AG Köln
Postfach 91 06 52, 51076 Köln
Tel.: 0221/96949-0

für das Wasserwerk Urfeld
WBV Wesseling/Hersel
Brühlerstraße 95, 50389 Wesseling
Tel.: 02236/1500

für das Wasserwerk Heidgen
Regionalgas Euskirchen GmbH
Postfach 1146, 53861 Euskirchen
Tel.: 02251/708-0

für das Wasserwerk Ludendorf/Heimerzheim
Wasserversorgungsverband

Euskirchen-Swisttal
Roitzheimer Straße 5, 53879 Euskirchen
Tel.: 02251/82722

für das Wasserwerk Erftstadt Dirmerzheim
RWE Rheinbraun AG, Abt. BT 3
50416 Köln
Tel.: 0221/480223-41
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AnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartnerAnsprechpartner

Rhein-Sieg-Kreis
Der Landrat
Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft
Postfach 15 51, 53709 Siegburg

Liste der AnsprechpartnerListe der AnsprechpartnerListe der AnsprechpartnerListe der AnsprechpartnerListe der Ansprechpartner

Gemeindewerke Alfter
Regionalgas Euskirchen GmbH
Postfach 11 46, 53861 Euskirchen
Tel. (0 22 51) 7 08-0

Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef
Postfach 17 40, 53587 Bad Honnef
Tel. (0 22 24) 1 84-0

Abwasserwerk der Stadt Bornheim
Regionalgas Euskirchen GmbH
Postfach 11 46, 53861 Euskirchen
Tel. (0 22 51) 7 08

Gemeindewerke Eitorf
Postfach 11 65, 53774 Eitorf
Tel. (0 22 43) 89-0

Abwasserwerk der Stadt Hennef
Postfach 15 62, 53762 Hennef
Tel. (0 22 42) 8 88-0

Abwasserwerk der Stadt Königswinter
Postfach, 53637 Königswinter
Tel. (0 22 44) 8 89-0

Der Bürgermeister der Stadt Lohmar
– Tiefbauamt –
Postfach 12 09, 53785 Lohmar
Tel. (0 22 46) 15-0

Die Bürgermeisterin der Stadt Meckenheim
– Bauamt –
Postfach 11 80, 53333 Meckenheim
Tel. (0 22 25) 9 17-0

Der Bürgermeister der Gemeinde Much
– Bauamt –
Postfach 11 20, 53798 Much,
Tel. (0 22 45) 68-0

Abwasserwerk der Gemeinde
Neunkirchen-Seelscheid
Postfach 11 20, 53810 Neunkirchen-Seelscheid
Tel. (0 22 47) 3 03-0

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel
Postfach 12 20, 53853 Niederkassel
Tel. (0 22 08) 94 66-0

Der Bürgermeister der Stadt Rheinbach
– Bautechnisches Amt –
Postfach 11 28, 53348 Rheinbach
Tel. (0 22 26) 9 17-0

Kommunale AnsprechpartnerKommunale AnsprechpartnerKommunale AnsprechpartnerKommunale AnsprechpartnerKommunale Ansprechpartner

Der Bürgermeister der Gemeinde Ruppichteroth
– Bauamt –
Rathausstraße 18, 53809 Ruppichteroth
Tel. (0 22 95) 49-0

Der Bürgermeister der Stadt St. Augustin
Fachbereich „Bauen und Umwelt“
Postfach 16 65, 53754 St. Augustin
Tel. (0 22 41) 2 43-0

GkD Siegburg,
Postfach 14 24, 53704 Siegburg,
Tel. (0 22 41) 17 44-0

Der Bürgermeister der Gemeinde Swisttal
– Bauamt –
Rathausstraße 115, 53913 Swisttal
Tel. (0 22 55) 3 09-0

Abwasserbetrieb der Stadt Troisdorf
Postfach 17 05, 53827 Troisdorf
Tel. (0 22 41) 8 88-0

Abwasserbeseitigungsbetrieb der
Gemeinde Wachtberg
Rathausstraße 34, 53343 Wachtberg
Tel. (02 28) 95 44-0

Gemeindewerke Windeck
Postfach 11 40, 51556 Windeck
Tel. (0 22 92) 6 01-0

Tel. (0 22 41) 13-22 17, Fax (0 22 41) 13-22 18
eMail: wasserwirtschaft@rhein-sieg-kreis.de
http://www.rhein-sieg-kreis.de
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